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Herrn
Dr. Thomas Lex
Gerechtigkeitsgasse 1
A - 1010 WIEN

ECHR-Ager6 	#signaturedate#

Betreff Nr. 999999/18
​
[bookmark: _GoBack]Sehr geehrter Herr Lex,
Ihre Eingabe ​ist bei der Kanzlei des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte eingegangen.
​Ich stelle jedoch fest, dass Sie die Voraussetzungen nach Artikel 47 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs nicht erfüllt haben.​
· Das Beschwerdeformular enthält keine zusammenhängende Darstellung des Sachverhalts.
· Das Beschwerdeformular enthält keine zusammenhängende Darstellung der geltend gemachten Verletzung(en) der Konvention.
· Das Beschwerdeformular enthält keine Angaben dazu, ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Konvention eingehalten wurden (Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs und/oder Sechs-Monats-Frist).
· Es wurde kein Nachweis darüber erbracht, dass der Vertreter der beschwerdeführenden Organisation bevollmächtigt ist, in ihrem Namen für diese zu handeln.
· Es wurden keine Unterlagen bezüglich der Entscheidungen oder Maßnahmen, die Gegenstand der Beschwerde sind, vorgelegt.

Unter diesen Umständen kann die Beschwerde nicht vom Gerichtshof untersucht werden. Daher wurden die von Ihnen eingereichten Eingaben und Unterlagen nicht aufbewahrt.
Wenn Sie möchten, dass der Gerichtshof Ihre Beschwerde bearbeitet, müssen Sie ein vollständig ausgefülltes und gültiges Beschwerdeformular mit allen erforderlichen Unterlagen gemäß Artikel 47 der Verfahrensordnung vorlegen.
Sie finden Informationen dazu, wie Sie eine gültige Beschwerde erheben, auf der Internetseite des Gerichtshofs (www.echr.coe.int/applicants). Diese Informationen sind in sämtlichen Sprachen der Mitgliedstaaten des Europarats abrufbar.
Ich weise Sie darauf hin, dass die Sechs-Monats-Frist nach Artikel 35 Absatz 1 der Konvention nur dann unterbrochen wird, wenn eine vollständige Beschwerde an den Gerichtshof gesendet wird.
Der Gerichtshof wird auf schriftliche oder telefonische Anfragen im Zusammenhang mit der Unvollständigkeit dieser Akte nicht antworten.​
Mit freundlichen Grüßen
Für den Kanzler
​
​{signature_p_1}
E. Xample 
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